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Organ und Verlag des Vereins ehe-

maliger Seidenwebschüler Zürich und

Angehöriger der Seidenindustrie

Organ der Zürcherischen Seidenindu-
strie-Gesellschaft und des Verbandes
Schweizer. Seidenstoff-Fabrikanten

Organ der Vereinigung Schweizeri-
scherTextilfachleute und Absolventen

der Textilfachschule Wattwil

Von Monat zu Monat

Was kann gegen den häufigen Personalwechsel unter-
nommen werden? •— In unseren letzten «Mitteilungen»
haben wir uns mit der stets steigenden Fluktuation des
Personals und ihren nachteiligen Folgen befaßt und die
Idee eines Abkommens zur Diskussion gestellt, wonach
Arbeitskräfte nicht mehr eingestellt werden sollten, die
in den letzten zwei Jahren mehr als dreimal den Arbeits-
platz gewechselt haben. Die Reaktion auf unseren Vor-
schlag war uneinheitlich. Einige Unternehmer äußerten
sich sehr kritisch, weil sie von einer solchen Vereinba-
rung nur eine Einschränkung des Angebotes an Arbeits-
kräften erwarten. Nachdem die Textilindustrie aber be-
reits Mühe genug habe, um das nötige Personal zu erhal-
ten, sollte alles vermieden werden, was die Arbeitskräfte
veranlassen könnte, andere Industrien der Textilindustrie
vorzuziehen. Andere wiederholten den oft gehörten Ein-
wand, in der Textilindustrie seien solche Abmachungen,
schwer durchzuführen, weil es am nötigen Solidaritätsge-
fühl fehle. Neben solchen zurückhaltenden Stimmen wa-
ren aber auch positive Einstellungen zu vernehmen, so

vor allem der Hinweis', daß die Personalfluktuation mit
sehr großen Kosten für den Unternehmer verbunden sei,
und es sich deshalb lohne, alles zu versuchen, um dem
zu häufigen Stellenwechsel zu steuern. Insgesamt über-
wogen aber die kritischen Aeußerungen, weshalb wir glau-
ben, daß es — um keine wertvolle Zeit zu verlieren —
ratsamer wäre, sich dem Problem zu widmen, wie vom
Betrieb aus gesehen, dem starken Personalwechsel entge-
gengewirkt werden kann.

Für den Stellenwechsel werden verschiedene Gründe
angeführt. In erster Linie dürfte der zu geringe Verdienst
stehen. Oft wird aber auch über das schlechte Betriebs-
klima, die mangelnden Aufstiegsmöglichkeiten, zu weite
Entfernung vom Wohnort, zu anstrengende Arbeit, zu
lange Arbeitszeit, keine geeignete Wohnung, zu großen
Lärm in der Fabrik, die Schichtarbeit, die Schwierigkei-
ten mit den Arbeitskollegen oder sogar Streit mit den
Vorgesetzten geklagt.

Wenn man sich diese Liste der möglichen Gründe für
einen Stellenwechsel durch den Kopf gehen läßt, dann
wird man sagen können, daß gegen das Ausscheiden we-
gen zu geringem Verdienst nicht viel unternommen wer-
den kann. Es ist allerdings beizufügen, daß es sich lohnt,
die Lohnstruktur eines Betriebes von Zeit zu Zeit zu
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überprüfen, und nicht unbedingt zuzuwarten, bis es Lohn-
begehren von allen Seiten regnet.

Wie oft sind kleine Reibereien und Schwierigkeiten der
Grund für den Stellenwechsel. Es macht sich bezahlt,
wenn man solche «Kleinigkeiten» nicht anstehen läßt bis
es schließlich zur Stauung des Aergers kommt. Vorge-
setzte tun gut, sich den menschlichen Problemen des Per-
sonals anzunehmen, weil damit die Arbeitsatmosphäre
unter kleinstem Aufwand entspannt werden kann.

Daß ein schlechtes Betriebsklima dem Stellenwechsel
nur förderlich ist, dürfte außer Diskussion' stehen. Mit
viel Sorgfalt sollte deshalb das gute Einvernehmen unter
dem Personal gefördert werden, wozu auch eine positive
Einstellung der Betriebsleitung und viel Verständnis für
die Sorgen der Untergebenen gehört.

Nicht alle Betriebsangehörigen können Direktoren wer-
den. Dennoch dürfte es sich lohnen, die Entwicklungs-
möglichkeiten in einer Firma nicht nur Außenstehenden
offen zu halten. Aufstrebende Kräfte drängen zu verant-
wörtlichen Stellungen. Wenn sie ihnen nicht geboten wer-
den können, bleibt ihnen auf die Dauer nur der Wechsel
in eine andere Firma übrig. Die Besetzung begehrter
Posten durch betriebsfremde Kräfte läßt oft die Meinung
entstehen, daß es nutzlos sei, allzu viel Energie und Aus-
dauer für das Unternehmen zu verschwenden, da eine
Aufstiegsmöglichkeit doch nicht vorhanden sei und die
gezeigten Leistungen auch nicht gewürdigt werden. Wenn
irgendwie möglich, sollte die Auslese für gehobenere Stel-
lungen aus dem eigenen Personalreservat erfolgen. Um
dies zu ermöglichen, muß vermehrt bereits bei der An-
Stellung der Weiterentwicklung Rechnung getragen' wer-
den. Wenn die «Richtigen» eingestellt werden, dann fal-
len die Abgänge bestimmt kleiner aus. Kurz, eine mensch-
liehe, betriebliche Personalpolitik ist die Voraussetzung
für den angestrebten Rückgang der Personal-Fluktuatio-
neu.

Willkommen. — Der Internationale Baumwollverband
(International Federation of Cotton and allied Textile
Industries, abgekürzt IFCATI), der seit 58 Jahren in
Manchester seinen Sitz hatte, zügelt anfangs Februar nach
Zürich. Dieser Entscheid macht unserem Land und ins-
besondere der schweizerischen Baumwollindustrie alle
Ehre. Der Internationale Baumwollverband besitzt in 18

Ländern Mitglied-Organisationen und repräsentiert zwei
Drittel aller in der Welt vorhandenen Baumwollspindeln
und -Webstühlen. Diese gewichtige Organisation, die zur-
zeit unter dem Vorsitz eines Spaniers, Alfredo Sedö, steht,
besitzt maßgebenden Einfluß, 'insbesondere auf interna-
tionaler Ebene. Der Generalsekretär des Internationalen
Baumwollverbandes ist ein Schweizer, Dr. M. Ludwig, den
es wohl besonders freute, als der Entscheid über den
neuen Sitz der Organisation auf die Schweiz fiel. Die
Rolle einer Internationalen Baumwollorganisation, wie sie
die IFCATI darstellt, ist in einer Periode, wo alle Hand-
lungen und Entscheidungen einen internationalen Aspekt
aufweisen, von großer Bedeutung. Wir wünschen der
IFCATI in Zürich ein ersprießliches und erfolgreiches
Wirken und hoffen, von dieser Sitzverlegung in dem Sinne
profitieren zu dürfen, daß wir rascher als bisher über die
im Internationalen Baumwollverband behandelten Pro-
bleme zuhanden unserer Leser, die ja bekanntlich zu einem
großen Teil in der Baumwollindustrie tätig sind', orientiert
werden.

Arbeitsbeschaffungsreserven als Mittel der Konjunktur-
Politik. — Die Arbeitsbeschaffungsreserven der privaten

Wirtschaft überschritten im Sommer 1962 erstmals die
Halbmilliardengrenze. Das bedeutet, daß im Falle eines
Konjunktur- und Beschäftigungsrückganges zusammen
mit den gemäß Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 rück-
vergütenden Steuerbetreffnissen rund 650 Millionen Fran-
ken für zusätzliche Aufträge und Bestellungen aller Art
zur Verfügung ständen.

So eindrucksvoll die Reservensumme erscheint, so auf-
fallend ist es andererseits, daß die Neubildung von Ar-
beitsbesebaffungsreserven im Laufe der letzten Jahre
deutlich und stetig nachgelassen hat. Während die Rück-
Stellungen im Jahre 1952 volle 8'2 Millionen und im Jahre
1956 mehr als 50 Millionen' betrugen, erreichten sie im
Jahre 1961 nur noch 15 Millionen.

Woran liegt das? Die meisten Unternehmungen, die an-
fänglich Arbeitsbeschaffungsreserven bildeten und als
dann damit aufhörten, motivierten ihren Entschluß baupt-
sächlich damit, daß sie angesichts der derzeitigen Wirt-
schafts- und Konjunkturentwicklung kaum daran zu glau-
ben vermöchten, daß in absehbarer Zeit irgendeine Ver-
wendung jener Rücklagen denkbar wäre, die ein Anrecht
auf die im Gesetz vorgesehenen. Steuerrückerstattungen
einräumen würde. Aehnliche Erwägungen dürften auch
den Reserve-Auflösungen zugrunde liegen, die bei Ver-
zieht auf die fiskalischen Vergünstigungen auf Ende jedes
Kalenderjahres zulässig sind.

Wir haben schon seit längerer Zeit die Anregung ge-
macht, die Zweckbestimmung der Arbeitsbeschaffungsre-
serven zu erweitern. Auf dem Wege einer Teilrevision
des Bundesgesetzes aus dem Jahre 1951 sollte der Reser-
veneinsatz allenfalls auch für gewisse betriebswirtschaft-
lieh notwendige und volkswirtschaftlich erwünschte Um-
Stellungen und' Anpassungen zugelassen werden, selbst
wenn keine Rezession, Beschäftigungsschrumpfung oder
Krise hereingebrochen ist. Zweifellos könnte solcherart
der Anreiz, neue Arbeitsbeschaffungsreserven zu äufnen,
erheblich verstärkt werden. Der Delegierte für Arbeits-
beschaffung kam nach reiflicher Ueberlegung wenigstens
für den gegenwärtigen Zeitpunkt zu einem negativen
Schluß. Die Einlagen sollen ihrem Hauptzweck nicht ent-
fremdet, sondern für den Fall eines echten Rückschlages
im wesentlichen zusammengehalten und möglichst komzen-

triert eingesetzt werden.

Hingegen scheinen die zuständigen Bundesstellen schon
seit einiger Zeit einer largeren Auslegung der geltenden
Gesetzesbestimmungen zuzuneigen. So wird neuerdings
eine bestimmungsgemäße Verwendung der Arbeitsbeschaf-
fungsreserven zum Beispiel auch bei Maßnahmen ange-
nornmen, die zur Abwehr einer drohenden Arbeitslosig-
keit ergriffen werden; außerdem kann ein Anspruch auf
Steuerrückvergütung schon dann entstehen, wenn geeig-
nete Vorkehrungen in einem Augenblicke getroffen wer-
den, da zwar noch keine Stellenlosen schweizerischer
Nationalität in der Statistik erscheinen, aber das Arbeits-
volumen bestimmter Branchen in einem wesentlichen und
unerwünschten Umfange zurückgeht. In diesem Sinne
wurden einem Unternehmen der Textilindustrie, das zur
Zeit der letzten Teilrezession in diesem Industriezweig
seine Arbeitsbeschaffungsreserve für allerlei bauliche und
maschinelle Betriebsmodernisierungen verwendete, die
auf den Reserveeinlagen entrichteten Steuern seitens des

Bundes, des Kantons wie der Gemeinde, zurückerstattet.
Aehnliche Voraussetzungen könnten sich für manche an-
deren Firmen der Textilindustrie ergeben, bei denen eben-
falls Umstellungsschwierigkeiten als Folge der Integra-
tionsbewegung zu erwarten sind.
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